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Glauben – aber was? Kirche ohne Bekenntnis? 

 
Vom schwierigen Weg der Rezeption der altkirchlichen und reformatorischen 

Bekenntnisse in Graubünden bis hin zur heutigen Gottesdienstpraxis 
 
0. Einleitung 
 
Ich möchte mit meiner Synodalproposition keine fertigen Antworten liefern, sondern 
eher auf die vielfältigen Fragen hinweisen, vor denen der christliche Glaube in 
unserer modernen Gesellschaft steht. Ich möchte anregen zu einem Nachdenken 
über den Fragenbereich: Was glauben Christen heute? Und vor allem: Wie 
artikulieren sie ihren Glauben und welche Rolle können dabei die altkirchlichen 
Glaubensbekenntnisse oder auch moderne Formulierungen in unserer Evangelisch-
reformierten Landeskirche Graubündens spielen? 
 
Ich möchte dabei auf den Widerspruch hinweisen, dem sich niemand wirklich 
entziehen kann und den wir auch nicht einfach übergehen können, selbst wenn wir 
es wollten. Wenn als ein Grundparadigma der Postmoderne gelten muss: Jede Art 
von Wahrheit hat nur eine begrenzte Gültigkeit, dann steht das in Widerspruch zur 
Sehnsucht der Menschen nach Verlässlichkeit. 
Worauf soll ich mein Leben gründen und womit die Sehnsucht nach Verlässlichkeit 
stillen? 
 
Dass hier eine grosse Unsicherheit unter uns heutigen Menschen – allemal die 
Jüngeren sind ja in diese neue Zeit hineingeboren und die Älteren werden sich ohne 
Mühe an den Umbruch so mancher Wertesysteme erinnern – dass hier eine grosse 
Unsicherheit und Sehnsucht zugleich besteht, betrifft uns als Pfarrerinnen und 
Pfarrer in unserer Arbeit und unserem Dienst sehr direkt. 
 
Die Synodalproposition von Reinhard Kramm zur Synode 2004 in Filisur hat bereits 
einige Fragen angestossen, wenn dort auf Grund der erhobenen Umfrage 
geschlussfolgert bzw. festgestellt wurde: „Reformierte BündnerInnen sind interessiert 
an Religion.“1 und „Die grösste Bündner Gruppe (36%) hingegen distanziert sich in 
ihrem Glaubensbekenntnis doppelt: Sowohl von der Kirche als auch von der 
biblischen Beschreibung Gottes.“2 
 
Die Frage nach den Glaubensbekenntnissen in unserer kirchlichen Praxis scheint mir 
da wie ein Seismograph zu sein, der zwar viele Erschütterungen nur von Ferne 
aufzeichnen kann und doch sehr feinfühlig die Spannungen sozusagen unter 
unseren Füssen wahrnimmt. 
Dass es hier, wenn ich das so sagen darf, um sehr „intime“ bzw. „persönliche“ Seiten 
unseres Glaubens geht, das haben für mich die vielen teils sehr bewegten 
persönlichen Kommentare zu der Umfrage gezeigt, in der ich die Bündner 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu ihrem Umgang mit Bekenntnistexten in der 
Gemeindearbeit befragte.  
 
Um ein kleines Beispiel vorweg zu nennen: Ehepaare, die sich ein Pfarramt teilen, 
scheinen eine nahezu identische Praxis im Umgang mit Glaubensbekenntnissen zu 

                                                 
1 Reinhard Kramm, Kirchliches Leben in Graubünden – Proposition Synode 2004, S. 15 
2 ebenda S. 11 
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zeigen. Und das sicher nicht nur mit Rücksicht auf die Gemeinde. Denn ansonsten 
gleicht die Bündner evangelische Landkarte in diesem Punkt einem bunten 
Flickenteppich mit manchmal völlig verschiedenen Traditionen von Dorf zu Dorf. Es 
geht bei der Frage nach den Glaubensbekenntnissen um sehr persönliche 
Glaubensfragen, weshalb ich in meiner Proposition auch keine Namen von 
Kirchgemeinden oder Pfarrerinnen und Pfarrern nennen werde, sondern nur 
Regionen miteinander vergleiche. 
 
Vorweg möchte ich aber schon einmal allen danken, die sich an der Umfrage 
beteiligt haben und auch einen herzlichen Dank für die eingeschickten Texte, die ich 
hier dann allen im Anschluss an meine Synodalproposition zur Verfügung stellen 
möchte.  
 
Nun zu den weitern Schritten, die ich gehen möchte. Ich werde sprechen über: 
 
1. Das Bekenntnis als Ausweis der Rechtgläubigkeit 
 
1.1 Ein kurzer Blick zurück auf die vorreformatorische Zeit 
1.2 Huldrich Zwingli und die Auswirkungen der Reformation in der Schweiz 

auf den Gebrauch der altkirchlichen Bekenntnisse im Gottesdienst 
 
2. Die Zeit der Zweifel am Sinn eines Bekenntnisses 
 
2.1 Die Auseinandersetzungen um das Apostolicum und Bekenntnistexte  
 im 19. Jahrhundert 
2.2 Die Synoden von 1865 in Chur und 1866 in Davos 
2.3 Das unausgesprochene Credo und der Paradigmenwechsel der 

postmodernen Zeit 
 
3. Auswertung der Umfrage unter Bündner Pfarrerinnen und Pfarrern zum 

Gebrauch von Bekenntnistexten im Gottesdienst und in der Gemeindearbeit 
 
3.1 Die Situation 140 Jahre nach den Synoden von Chur und Davos 
3.2 Schlussfolgerungen und Interpretation  
3.3 Plädoyer für eine neue Offenheit 
 
4. Dem Glauben Sprache geben 
 
4.1  Das „Projekt Bekenntnis“ der Zürcher Landeskirche 
4.2 Beispiele von liturgiefähigen Bekenntnistexten 
 
5. Schlussthesen 
 
 
Ich danke bereits jetzt allen für ihre Aufmerksamkeit. 
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1. Das Bekenntnis als Ausweis der Rechtgläubigkeit 
 
1.1 Ein kurzer Blick zurück auf die vorreformatorische Zeit 
 
Die Ursprünge der altkirchlichen Bekenntnisse reichen sehr weit zurück. Genauer 
gesagt: Kurze christusbezogene Bekenntnisformeln3 kennen wir aus den Evangelien, 
etwas umfangreichere Bekenntnisaussagen werden bereits in Tauffragen aus dem 
Anfang des zweiten christlichen Jahrhundert überliefert4 und ein ausformulierter 
Vorläufer des Apostolicums reicht zumindest ins vierte Jahrhundert zurück5. Es geht 
um eine Zeit, in der der christliche Glaube längst nicht in dem für uns vertrauten 
Masse Schriftreligion war, sondern vor allem mündlich überliefert und weiterverbreitet 
wurde. Nahezu alle christianisierten Völker erreichte der Glaube zuerst in mündlicher 
Form. Ein Bekenntnis erfüllte in diesem Umfeld das Bedürfnis sowohl der alten wie 
auch der neuen christlichen Gemeinden nach einer einfachen Beschreibung des 
christlichen Glaubens. Ich möchte auch sagen: nach einer einfach kommunizierbaren 
Glaubensidentität. 
 
Identität heisst mit umgekehrtem Vorzeichen auch immer Abgrenzung. Die 
altkirchlichen Bekenntnisse sind damit auch ein Zeugnis für das wachsende 
Bewusstsein der frühen Kirche sich auf den schwierigen Weg der Entscheidbarkeit 
von Glaubensaussagen begeben zu müssen. Also personenunabhängig entscheiden 
zu müssen, welche Glaubensaussagen wahr und welche unwahr sind. Jesus 
Christus selbst, die Apostel, die Leiter der Jerusalemer Christengemeinde und auch 
Paulus und seine Begleiter konnten als Lehrautoritäten nicht mehr befragt werden. 
 
Auch wenn umstritten ist, ob das Apostolicum seiner Herkunft nach aus der 
Taufliturgie oder einer theologischen Abgrenzung heraus entstanden ist, zeigt der 
Platz, den es in der gottesdienstlichen Praxis fand, dass es hier ein Bedürfnis 
erfüllte.6 
 
Das Nicaeno-Constantinopolitanum verdankt sein Entstehen neben theologischen 
Abgrenzungsbestrebungen auch politischen Umständen – immerhin berief Kaiser 
Theodosius 381 nach Christi Geburt das Konzil ein, um eine Vereinheitlichung der 
christlichen Glaubenslandschaft zu bewirken. Aber neben seiner formalen 

                                                 
3 vergleiche auch Mk 3,11: Du bist der Sohn Gottes (Mt 8,29; Lk 4,41) oder Mk 5,7: Was habe ich mit 
dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? (Lk 4,34; Joh 2,4) oder Mk 15, 39: Wahrhaftig, dieser 
Mensch war Gottes Sohn. oder die umstrittene Textstelle Apg 8,37: (Kämmerer) Ich glaube, dass 
Jesus Christus der Sohn Gottes ist.  
4 Beispiel für Tauffragen aus dem Anfang des 2. Jh (Datierung nach Kinzig): Credis ex toto corde in 
Deum patrem omnipotentem, factorem omnium visibilum et inuisibilium? (Respondit: Credo.) Et in 
Iesum Christum, filium eius? (Et ait: Credo.) Qui natus est de Spiritu sancto, ex Maria Virgine? 
(Credo.) Et in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, remissionem peccatorum et carnis 
resurrectionem? (Credo domine.) 
zitiert nach: Wolfram Kinzig, Tauffragen und Bekenntnis, Berlin 1999, S. 128-129  
5 Markus Vinzent bestreitet in seinem Aufsatz „Die Entstehung des Römischen 
Glaubensbekenntnisses“ die Datierung eines Vorläufers des Apostolicums in ein früheres als das 4. 
Jahrhundert. Er schreibt: Betrachtet man diese ohnehin geringe Zahl an vermeintlich „älteren“ 
Bekenntnissen und die Tatsache, dass wir aus den ersten drei Jahrhunderten weder Auslegungen von 
solchen noch Nachrichten über Bekenntnisauslegungen besitzen ... erhärtet sich die Erkenntnis ..., 
dass vielmehr das Genus Bekenntnis der Zeit der Reichskirche angehört.“ 
Zitiert nach: Wolfram Kinzig, ebenda, S. 195  
6 Markus Vinzent sieht in einem Bekenntnis des Bischofs Markell von Akyra die eigentliche Vorlage 
des Apostolicums, siehe: Markus Vinzent, Die Entstehung des „Römischen Glaubensbekenntnisses“, 
ebenda S. 185-482 
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Inkraftsetzung durch das Konzil wirkte auch dieser Bekenntnistext später vor allem 
durch seinen Gebrauch im Gottesdienst.  
 
Während das Apostolicum vorrangig in der Taufliturgie und Taufkatechese seinen 
Platz fand, wurde das Nicaeno-Constantinopolitanum zu einem Teil des 
Hauptgottesdienstes. Am nächsten steht dabei die orthodoxe Liturgie der 
altkirchlichen Überlieferung, wenn im orthodoxen Gottesdienst das Nicaeno-
Constantinopolitanum vor dem Abendmahlsteil rezitiert wird. 
 
 
 
1.2 Huldrich Zwingli und die Auswirkungen der Reformation in der Schweiz 

auf den Gebrauch der altkirchlichen Bekenntnisse im Gottesdienst 
 
 
Welche Änderungen bewirkte die Reformationszeit? 
 
Zunächst sehr wenige. Seiner theologischen Gültigkeit nach stand das Apostolicum 
für Huldrich Zwingli ausserhalb jeden Zweifels. Als Huldrich Zwingli am 19. Januar 
1528 auf die Kanzel des Berner Münsters steigt, da predigt er über das Apostolicum, 
um die Rechtschaffenheit seines Glaubens zu beweisen. 
Er beginnt: „Rechtschaffene Christen! Da ich von meinen missgünstigen Gegnern als 
Verführer und Ketzer hingestellt werde, ... will ich vor euch bezeugt haben, dass ich 
in allen Artikeln, die im gemeinsamen Glaubensbekenntnis enthalten sind, mit allen 
Rechtgläubigen und Verständigen übereinstimme.“7 
 
Der Rechtfertigung war ein Streit Zwinglis sowohl mit der katholischen als auch mit 
der lutherischen Abendmahlslehre über die leibliche Gegenwart Christi in Brot und 
Wein vorausgegangen. In seiner Bedeutung wird nun das Apostolicum, wenn es als 
Massgabe der Rechtgläubigkeit und Verständigkeit von Zwingli angesprochen wird, 
kaum hinter die biblischen Zeugnisse selbst gestellt. 
 
In der Abendmahlsliturgie Zwinglis von 1525 findet das Glaubensbekenntnis dann 
auch ganz selbstverständlich seinen Platz vor der Ermahnung zum würdigen 
Empfang, dem Unservater, einem Gebet und den Einsetzungsworten.8 Vom 
Bekenntnis selbst schreibt er (hier allerdings auf den Predigtgottesdienst bezogen) : 
„Das ist nichts anderes als das Bekenntnis des Glaubens, den wir vorher in der 
Darlegung des Evangeliums gehört haben. Mit dem Herzen glaubt man zwar zur 
Gerechtigkeit, aber trotzdem ist das Bekenntnis des Mundes heilsam.“9 
 
Dass Huldrich Zwingli später das Apostolicum und nicht das Nicaeno-
Constantonipolitanum vorschlägt10, ist nicht aussergewöhnlich. Auch anderenorts 
hatte man bereits begonnen das Nicaeno-Constantinopolitanum durch das kürzere 

                                                 
7 Huldrich Zwingli, Schriften, Band IV, Zürich 1995, S. 41 (erste Berner Predigt) 
8 ebenda S. 318, Erklärung des christlichen Glaubens 1531 
9 Schmidt-Clausing, Zwingli als Liturgiker, S. 116 
10 Emanuel Kellerhals, Die Geschichte des Gottesdienstes, (Entwurf-Exemplar Universitätsbibliothek 
Basel) 1973, S. 53: In der Schrift „Epicheiresis de Canone Missae“ – einem schonungsvollen Versuch 
zur Reform der Messe vor dem eigentlichen Durchbruch der Reformation in Zürich - vom 29. August 
1523 stellt Zwingli gemäss der Tradition noch das Nicaeno-Constantinopolitanum vor das Abendmahl. 
Dass er dann noch nicht einmal zwei Jahre später dem Zürcher Rat eine Abendmahlsliturgie mit dem 
Apostolicum an derselben Stelle vorlegt, beweist, dass er beide altkirchlichen Bekenntnisse dem 
Inhalt nach als deckungsgleich ansieht.  
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Apostolicum zu ersetzen11. Nur Zwinglis Wunsch und Vorschlag, dass das 
Glaubensbekenntnis im Wechsel zwischen Frauen und Männern gesprochen werden 
solle, konnte sich nicht durchsetzen. Der Zürcher Rat untersagte das wechselseitige 
Sprechen12 und so verlasen Pfarrer, Diakon und Subdiakon das Bekenntnis. 
 
In Genf übernahm Johannes Calvin weitgehend die Abendmahlsliturgie Zwinglis. Das 
Apostolicum steht auch bei ihm am Eingang des Abendmahlsteils. Weil aber der 
Wunsch Calvins an jedem Sonntag das Abendmahl zu feiern sich nicht durchsetzen 
konnte, gehörte nun das Glaubensbekenntnis zum Schlussteil Gottesdienstes. Calvin 
darf sogar als das typische Beispiel eines Reformators gelten, der das Apostolicum 
noch vor alle anderen altkirchlichen Bekenntnisse setzte. In der Letztauflage seiner 
Glaubenslehre „Institutio“ von 1559 legt er das Apostolicum als Ordnungsprinzip 
seiner Schrift zu Grunde und handelt damit ganz typisch für reformatorische 
Glaubenslehren und Bekenntnisse. 
 
Als dann 1535 die Zürcher Gottesdienstordnung mit den Ergänzungen Bullingers 
erscheint, da gehört nun auch in Zürich das Apostolicum ohne folgendes Abendmahl 
zum Schlussteil des Gottesdienstes. 
 
Noch ein Wort zu Zwingli: Für ihn blieb das Apostolicum auch eine Erinnerung an die 
eine Kirche. Wiederholt wirft er der römischen Kirche vor, sie missverstünde das 
„Credo in ... sanctam ecclesiam catholicam“ fortwährend und absichtlich als Glaube 
an die Römisch-katholische Kirche. Er schreibt: „...aufgrund dieser Worte hat Rom 
nun seit langer Zeit die allgemeine und christliche Kirche genannt werden wollen.“13 
So streitet nur, wem etwas liegt am altkirchlichen Erbe. 
 
Die in der Reformationszeit entstandenen neuen Bekenntnistexte und Katechismen 
beanspruchen ja gerade in der Nachfolge und Tradition der altkirchlichen 
Bekenntnisse zu stehen. Allerdings sind sie ihrer Absicht und Form nach zum 
allergrössten Teil für den gottesdienstlichen Gebrauch nicht gedacht und geeignet. 
Wozu auch? Konnte man für diesen Bereich doch weiterhin auf die altkirchlichen 
Texte zurückgreifen14. Nun allerdings in landessprachlicher Übertragung. 
 
Von der Selbstverständlichkeit der Stellung des Apostolicums erzählt auch der 1535 
von Johannes Comander gedruckte Katechismus. Es ist kein deutschsprachiges 
Exemplar mehr bekannt, aber aus Übersetzungen weiss man, dass Johannes 
Comander neben den 10 Geboten und dem Unservater das Apostolicum sozusagen 
als dritten Grundstein des Glaubens aufnahm. 
 

                                                 
11 ebenda S. 16: Kellerhals zeigt einen vorreformatorischen Liturgieentwurf für einen 
Predigtgottesdienst von Johann Ulrich Surgant (Basel um 1500) in der Abfolge: Trinitarisches 
Eingangswort (Latein), Textverlesung (Latein), Trinitarisches Eingangswort (deutsch), Textverlesung 
(deutsch), Vater Unser und Ave Maria (deutsch), Predigt, Abkündigungen, Fürbittgebet „pro omni  
gradu ecclesiae“, Credo (Apostolicum), Dekalog, Sündenbekenntnis, Absolution (Latein), Ermahnung 
zur Fürbitte für den Prediger (Bittent got für mich, das will ich ouch thun für üch.) 
12 ebenda S. 50, Der Rat beschloss: „Mann und Wib sollen nit gegeneinanderen reden, sondern der  
Diakon oder Ministrant das vorlesen.“ 
13 Huldrich Zwingli, Schriften, Band II, S. 68,  Auslegung und Begründung der Thesen oder Artikel, die 
Huldrych Zwingli am 29. Januar 1523 bekanntgegeben hat 
14 Kellerhals, S. 150: Von Basel wird berichtet, dass die Basler „Confession“ (Basel hatte sich ein 
eigenes Bekenntnis gegeben) anfangs wöchentlich im Gottesdienst verlesen werden sollte. Weil sich 
das aber sehr bald als undurchführbar erwies, wurde das Verlesen sehr bald auf einmal pro Jahr 
reduziert. 
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Ähnliches gibt es von Philipp Gallicius, dem Verfasser der Confessio Rhaetica, zu 
sagen, der die Zehn Gebote, das Unservater und eben das Apostolicum als wichtige 
Glaubensstücke für das Volk ins Ladinsiche übertrug und damit zu einem 
Mitbegründer der räteromanischen Schriftsprache wurde.  
 
Zusammenfassend darf man sagen, dass die altkirchlichen Bekenntnisse zur 
Reformationszeit als ganz selbstverständlicher Bestandteil der eigenen 
reformatorischen Tradition in Anspruch genommen wurden und dass die Berufung 
auf diese Bekenntnisse dem Nachweis der eigenen Rechtgläubigkeit diente. In 
gewissem Sinn erfuhr das Apostolicum durch seine Stellung im Gottesdienst, durch 
die Übertragung in die Landessprachen und dadurch, dass es zur Basis 
reformatorischer Bekenntnisse wurde, sogar eine Aufwertung. 
 
Das Jahrhundert der Reformation schliesst mit der Verbreitung von im Grossen und 
Ganzen für jeden Gemeindepfarrer verbindlichen Liturgien, in denen die 
altkirchlichen Bekenntnisse ihren selbstverständlichen Platz hatten. 
 
 
 
2. Die Zeit der Zweifel am Sinn eines Bekenntnisses 
 
2.1. Die Auseinandersetzungen um das Apostolicum und Bekenntnistexte  
 im 19. Jahrhundert 
 
In der Substanz wurden die in der Reformationszeit entstandenen Liturgien lange 
Zeit kaum angetastet. Neudrucke beispielsweise der Zürcher Liturgie begnügten sich 
mit Ergänzungen für Anlässe, die noch nicht aufgenommen worden waren und mit 
zusätzlichen Gebeten15. Erst 1769 und 1794 kommt es in Zürich zu einer grösseren 
Liturgiereform, deren Ausgangspunkt aber weniger theologische Fragen als der 
einfache Wunsch nach einer zeitgemässeren Sprache und einem gestrafften 
Gottesdienstablauf war. Man bedenke: Bis 1769 war es in den Zürcher Kirchen 
üblich, dass man während des Unservaters kniete. Ich beziehe mich bewusst auf die 
Zürcher Liturgie, weil diese von Pfarrern in den deutschsprachigen Teilen 
Graubündens oft verwendet wurde. 
 
So wurde der Gottesdienst verkürzt, indem sonntägliche Wiederholungen wie das 
immer wiederkehrende Aufsagen des Apostolicums gestrichen wurden.  
 
Das sonntägliche Aufsagen des Apostolicums ist für mich ein gutes Beispiel für ein 
generelles Dilemma im Umgang mit Traditionen und überlieferten Texten: Ein 
ständiges Zitieren birgt die Gefahr der Veroberflächlichung in sich – Beispiel dafür ist 
heute der Umgang mit dem Unservater in unseren Gottesdiensten. Andererseits 
kann ein zu seltenes Zitieren wiederum dazu führen, dass eine Beheimatung in 
dieser Tradition gar nicht erst stattfindet oder verloren geht. Es ist ein sprachliches 
Problem: Ständig gesprochene Worte unterliegen oft einem Bedeutungswandel oder 
verschleissen und selten benutzte fallen ins Dunkel des Vergessens. 
 
Rudolf Gebhard warnt in seinem für die folgenden Ausführungen grundlegenden 
Buch „Umstrittene Bekenntnisfreiheit“ davor, die Verbannung des Apostolicums aus 
dem allsonntäglichen Gottesdienst vorschnell als Entwertung zu interpretieren. Er 
                                                 
15 Ebenda S. 207, Kellerhals zählt nach: Die Zahl der Gebete in der Zürcher Liturgie stieg in der Zeit 
von 1581 bis 1743 von 1 auf 19 (zur Auswahl bei thematischer Differenzierung) 



 8 

notiert: „Die Reduktion des Verlesens des Apostolicums auf die sakramentalen 
Handlungen hiess aber nicht, dass seiner Geltung und Hochschätzung Abbruch 
getan wurde, im Gegenteil. Durch selteneren Gebrauch konnte es als ein noch 
wertvollereres Gut erscheinen...“16 
Man kann es auch mit der Feier des Abendmahls vergleichen, das dadurch, dass es 
anders als von Calvin vorgeschlagen auf die kirchlichen Festsonntage beschränkt 
wurde, eher an Bedeutung und Würde gewann. 
 
1822 beschloss nun die Bündner Synode in Maienfeld eine eigene neue Liturgie zu 
schaffen. Diese Arbeit wurde 1831 abgeschlossen mit der Vorstellung einer neuen 
deutschsprachigen Liturgie17, die dann 1834 auch in Sursilvan, 1836 in Italienisch 
und 1842 in Putèr gedruckt wurde.  
Das Apostolicum gehörte darin zur Taufe und in verkürzter Form zum 
Abendmahlsteil, wobei bei der Taufe ergänzt wurde: „Bei grosser Kälte oder bei 
schwachen Kindern kann diese eingeschlossene Stelle ausgelassen ... werden.“18 
Gemeint war damit das Apostolicum als Glaubensbekenntnis vor der Taufe, das in 
der Liturgie in Klammern gesetzt worden war. In Ausnahmen konnte also das 
Apostolicum ausgelassen werden, allerdings nicht aus inhaltlichen sondern aus 
Zeitgründen, damit im Winter das Taufkind in der mehr oder weniger ungeheizten 
Kirche nicht zu sehr der Kälte ausgesetzt war. 
 
Doch galt scheinbar schon damals, dass die Einführung von etwas Neuem noch 
lange nicht bedeuten musste, dass es auch wirklich überall umgesetzt wurde. So 
schreibt der Landschreiber des Hochgerichts Oberengadin an den Kirchenrat: „Aber 
mit Verdruss müssen wir Ihnen berichten, daß obgenannte Liturgie von Seite dieses 
Hochgerichts keinen Eingang gefunden hat.“19 Pfarrherren und Kirchgemeinden 
gingen schon damals teils ganz eigene Wege. 
  
Einige Jahre später befasste sich die Synode von Malans 1848 mit der Konfirmation 
und dem Konfirmationsversprechen. Der Kirchenrat hatte ein an das Apostolicum 
angelehntes Konfirmationsgelübde entworfen, gleichzeitig aber betont, dass dies 
zunächst nicht obligatorisch eingeführt werden solle, sondern „nur als Muster zum 
beliebigen Gebrauche“20 bestimmt sei. 
 
Die Synode nahm den kirchenrätlichen Vorschlag an, aber in der Verhandlung 
wurden Stimmen laut, die die aufkommende Skepsis gegenüber jeder Art von 
Bekenntnis und vor allem jedem Bekenntniszwang deutlich machten. 
 
Es ist der allgemeine gesellschaftliche Umbruch im 19. Jahrhundert, der eine völlig 
neue Sichtweise auf vieles mit sich brachte, viele Dinge in Frage stellte und auch an 
der Bündner Kirchenlandschaft nicht spurlos vorbeigehen konnte. 
Es formierten sich theologische Richtungen, die später dann einmal mit den uns 
vertrauten Begriffen liberal, positiv und religiös-sozial beschrieben wurden.  
 
Es ist unter anderem der Verdienst von Alois Emmanuel Biedermann mit seinen 
Aufsätzen und vor allem seinem Buch: „Die freie Theologie oder Philosophie und 

                                                 
16 Rudolf Gebhard, Umstrittene Bekenntnisfreiheit, Zürich 2003, S. 29 
17 Liturgie oder Gebete und Agenden für die deutschen Evangelischen Gemeinden in Hohen-Rhätien, 
hrsg. Auf Veranstaltung der Rhätischen Evangelischen Synode, Chur 1831 
18 ebenda, Liturgie, S. 129 
19 Elias Manzinoja, Brief vom 16. Mai 1838, Archiv A12 Kirchenrat Graubünden 
20 Protokollbuch 1848, Sitzung vom 10. Mai, § 124, S. 497 
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Christenthum in Streit und Frieden“, erschienen 1844, die Diskussion über den Sinn 
von Glaubensbekenntnissen mit aller Macht angestossen zu haben. 
Er schreibt darin: „Die Leute müssen über sich und die Kinder, die sie zur Taufe 
bringen, ein Glaubensbekenntnis ergehen lassen, das sie vielleicht nicht theilen, 
während sie doch von ganzem Herzen Christen sein wollen.“21 Gemeint ist natürlich 
das Apostolicum, das vor der Taufe gesprochen wurde. 
Auf den Punkt bringt Biedermann den immanenten Konflikt, wenn er fordert: „...wenn 
denn das apostolische beibehalten wird, muss das Bewusstsein darüber 
ausgesprochen sein, dass es hier nur als Zeichen des stetigen Zusammenhangs mit 
der christlichen Kirche von ihrem Ursprung an diene, also nicht als eigentliches 
Glaubensbekenntnis für die Gegenwart.“22 
 
Die Forderung Biedermanns macht deutlich, was er und eine bestimmte Denkweise 
unter einem Glaubensbekenntnis verstand: Ein Glaubensbekenntnis muss den 
Glaubensinhalt objektiv zusammenfassen. Wie sich zu jener Zeit Entdecker auf den 
Weg machten um die letzten weissen Flecken auf den Landkarten der Erde 
kartographisch zu vermessen, so müsse ein Bekenntnis gleichsam eine 
vollkommene Landkarte des Geistes Christi zeichnen. Es liegt auf der Hand, dass, 
wenn die Gleichung solchermassen aufgestellt wird, nur geschlussfolgert werden 
kann, es sei besser auf Bekenntnisse zu verzichten. 
 
2.2. Die Synoden von 1865 in Chur und 1866 in Davos 
 
Einzug in die Bündner Synode hielt die Auseinandersetzung erst wirklich mit der 
Frage nach dem Ordinationsversprechen. Angeregt durch den liberalen Beschluss in 
punkto Konfirmationsversprechen wurde aus den Reihen der Synode 1848 der 
Wunsch geäussert, auch auf die Verpflichtung auf die Confessio Helvetica Posterior 
bei der Ordination zu verzichten. 
 
Aber die nächste Synode 1849 in Thusis, zu der die Sache ordentlich traktandiert 
wurde, entschied sich mit knapper Mehrheit gegen Neuerungen23. 
Erst 18 Jahre später – also 1867 und wiederum in Thusis (damals scheints ein Platz, 
an dem die Synodalen gern zusammenkamen) – wurde auf einen Antrag des 
Kolloquiums Chur hin erneut über die Abschaffung der Verpflichtung auf die 
Confessio Helvetica Posterior im Ordinationsversprechen verhandelt und dieses Mal 
wurde der Antrag dann auch angenommen.  
 
Dabei wurden vor allen Dingen vier Argumente gebraucht: A) Man wolle sich der 
Mehrheit der schweizerischen reformierten Kirchen, die keine Verpflichtung mehr 
kenne, zur Seite stellen, B) Jedes alte Symbol kann nur eine historische Geltung 
beanspruchen, C) Die Confessio Helvetica Posterior sei ein dem Kirchenvolk und 
auch vielen Synodalen grösstenteils unbekanntes Dokument und stimme in der 
Praxis mit Lehre und Verkündigung nicht mehr überein  - und – D) Die Verpflichtung 
auf die Heilige Schrift, die Liturgie und das Kirchengesangbuch sei Bekenntnis 
genug.24   
 

                                                 
21 Biedermann, Die freie Theologie, Tübingen 1844, S. 258 
22 ebenda S. 260 
23 Protocoll Synode 1843-1879, Synode 1849 Thusis, S. 75 
24 Punkt A und B: Protocoll Kirchenrat, 1853 – 1871, Sitzung 10.12.1861, S. 393-394, darin: Petition 
des Kolloquiums Chur an den Kirchenrat; Punkt C Protocoll Synode, 1843-1879, Synode Thusis 1867, 
S. 283; Punkt D: Protocoll Synode 1843-1879, Synode Thusis 1867, S. 285 
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Mit 42 gegen 21 Stimmen nahm die Synode 1867 in Thusis ein neues kurzes 
Ordinationsversprechen an, in dem jeder Verweis auf Bekenntnistexte wegfiel. Im 
Zentrum stand nun ganz der Hinweis auf die heilige Schrift, wie wir es in seit nun fast 
140 Jahren in kaum veränderter Form kennen und bei dem morgigen Ordinations- 
und Aufnahmegottesdienst in dieser Kirche wieder vernehmen werden. Das damals 
beschlossene Ordinationsversprechen hiess: „Ihr nehmt die Verpflichtung auf euch, 
das Wort Gottes, gemäss den heiligen Schriften, besonders denen des neuen 
Bundes, nach den Grundsätzen der evangelisch reformierten Kirche nach bestem 
Wissen und Gewissen zu verkündigen und demselben gemäss zu wandeln.“25 
 
In der Zwischenzeit hatte sich auch eine Liturgiekommission an die Arbeit gemacht. 
Die Liturgiereform der dreissiger Jahre war im Verständnis vieler nur eine halbe 
Sache gewesen und die damals gedruckten Exemplare waren inzwischen auch 
vergriffen26. Eine Neuauflage musste also so oder so geschehen. So wendete sich 
der Kirchenrat Anfang 1856 an die Synodalen mit der Frage, Ansichten und 
Wünsche mitzuteilen, ob eine Revision der Liturgie erfolgen solle. Die Zustimmung 
war gross und zahlreiche Briefe trafen beim Kirchenrat ein. Darunter ist ein 
Schreiben der Glarner Landeskirche, die vom Vorhaben einer Liturgiereform erfahren 
hatte und mit Graubünden zusammenspannen wollte, wie es dann auch geschah. 
 
Die Synode von 1857 berief schliesslich eine Liturgiekommission ein, die dann 1862 
einen ersten gedruckten Entwurf vorlegte27. In diesem Entwurf wurde zwar die 
Sprache überarbeitet und auch neue Teile wurden hinzugefügt wie Liturgien für die 
Ordination und den Synodalgottesdienst. Inhaltlich aber lehnt sich dieser erste 
Entwurf weitgehend an die Liturgie von 1831 an und behielt das Apostolicum als 
Element der Taufe bei28. 
 
Die Sache wurde von den Kolloquien gründlich besprochen und nochmals trafen 
Änderungsvorschläge beim Kirchenrat ein. Der zweite überarbeitete Agendenentwurf 
wurde zuhanden der Synode 1865 in Chur – sie fand in der Regulakirche statt – den 
Synodalen vorgelegt. In Erwartung heftiger Auseinandersetzungen ermahnte der 
Dekan in seiner Eröffnungsrede bereits die versammelten Synodalen: „nicht um 
dieses oder jenes dogmatische System uns (zu) ereifern.“29 
 
Dieser Bitte wurde nur bedingt entsprochen. Im überarbeiteten Agendenentwurf 
wurde ein Mittelweg versucht, das heisst viele Texte blieben der traditionellen 
Sprache verpflichtet, während besondere Streitpunkte wie die Verwendung des 
Apostolicums in der Taufliturgie nun der persönlichen Entscheidung überlassen 
blieben. Man konnte das Apostolicum bei der Taufe sprechen oder es auch gemäss 
einer verkürzten Liturgie weglassen. 
 

                                                 
25 Protocoll Synode 1843-1879, Synode Thusis 1867, S. 289 
26 Entwurf einer Liturgie für die evangelische Kirche der Kantone Graubünden und Glarus, Chur 1862, 
S. 1 (Vorwort: „Nachdem die evangel. Rhätische Liturgie vom Jahr 1831 sowohl in ihrer deutschen als 
oberländer romanischen Ausgabe, vergriffen war, beschloss die Synode 1857 auf Grund der 
Colloquialvoten eine Revision derselben, und wählte hierzu eine besondere Commission.“) 
27 Ein Exemplar des Entwurfs ist in der Kantonsbibliothek Graubünden erhalten (Ba 30a) 
28 ebenda Entwurf, S. 68 (Apostolicum als Teil der Taufliturgie);  als Teil der Konfirmationsliturgie wird 
das Apostolicum in diesem Entwurf sogar wieder eingeführt! S. 73 (Konfirmation – hier gedeutet als 
Bekräftigung des Taufversprechens und darum auch mit angefügtem Bekenntnis) 
29 Gedrängter Bericht über die Verhandlungen der Synode zu Chur, Chur 1865, Archiv Kirchenrat des 
Kantons GR, S. 3 
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Die Vorlage fand auf beide Seiten nur bedingte Zustimmung. Von Seiten der 
Erneuerer hiess es:, „dass in der Revision nur eine theologische Richtung zum 
Ausdruck komme, und zwar diejenige, welche noch viel zu sehr auf dem Boden der 
überlieferten kirchlichen Dogmatik stehen bleibe. Besonders sei dies der Fall in der 
Tauf- und Abendmahlsagende... Auch die freiere Richtung habe ihre Berechtigung, 
und dürfe beanspruchen, dass ihre Ansicht in der Liturgie zum Ausdruck komme.“30 
 
Die Meinungen in der Diskussion um die neue Liturgie gingen hin und her. Die 
Erneuerer forderten nicht nur formelle sondern materielle Veränderungen der Liturgie 
und einer drohte sogar aus der Synode auszutreten, wenn das nicht möglich wäre.31  
 
Von Seiten der Anhänger einer traditionellen Liturgie befürchtete man, dass nun mit 
der Zustimmung zur kirchenrätlichen Vorlage einfach durch Mehrheitsbeschluss das 
Apostolicum gestrichen würde. Diese Seite argumentierte in dem Sinne, Mehrheiten 
könnten keine Wahrheit beschliessen: „Von einer Beseitigung des apostolischen 
Symbols könne in keiner Weise die Rede sein, da es einer augenblicklichen Majorität 
von Synodalstimmen niemals zukommen könnte, Beschlüsse zu fassen, die das 
Wesen der Landeskirche alteriren, oder den Zusammenhang mit der allgemeinen 
christlichen Kirche aufheben würden, wie denn dieser letztere bisher eben durch das 
Credo hergestellt worden sei.“32 
 
Es war wohl zu erwarten gewesen, dass sich die Unzufriedenheit beider Seiten 
dadurch Luft verschaffen würde, dass man den kirchenrätlichen zweiten Entwurf 
abermals an die Liturgiekommission zurückwies – nun mit dem Auftrag zu 
materiellen Veränderungen. Letztlich war aber die vorgegebene Richtung längst klar. 
Die Mehrheit der Synode tendierte zu einem rein fakultativen Gebrauch des 
Apostolicums33. Dem Mehrheitsverständnis nach sollte die Liturgie nur noch einen 
allgemeinen Rahmen für den Gottesdienst darstellen und keinen fest 
vorgeschriebenen Ablauf. 
 
Als die Synode 1866 in Davos wieder zusammentrat und der nochmals revidierte 
Agendenentwurf besprochen wurde, da taten sich zunächst die altbekannten Gräben 
wieder auf. Allerdings wurde dann kurzerhand „Schluss der Diskussion“ beantragt 
und dieses Mal fand der kirchenrätliche Antrag mit kleinen Abänderungen die 
Mehrheit in der Synode. 
 
Von beiden Hauptparteiungen der Synode heisst es im Bericht über die 
Verhandlungen von 1866: „Sie nähern sich wieder in dem beiderseitigen offenen 
Geständnis und Zugeständnis, daß man sich beim praktischen Gebrauch nicht 
streng an jeden Ausdruck der Liturgie halte.“34 
 

                                                 
30 ebenda S. 7 
31 ebenda S. 7 
32 ebenda S. 8 
33 Die Veränderungen in der Bündner Landeskirche verliefen ganz parallel zu anderen Landeskirchen. 
Die Zürcher Geistlichkeitssynode beschloss in ihrer Sitzung vom 28. Oktober 1868 eine neue Liturgie 
ohne Apostolicum.  
Siehe Matthias Krieg/Hans Jürgen Luibl (Hrsg.), In Freiheit Gesicht zeigen, Zürich 1999, S. 54 
34 Gedrängter Bericht über die Verhandlungen der ev. rhätischen Synode zu Davos, 1866, Druck Chur 
1866, Archiv Kantonalkirche GR, S. 10 
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In der neuen Agende, die dann 1868 als Liturgie für die beiden Kantone Graubünden 
und Glarus gedruckt wurde, erschien das Apostolicum nunmehr in Klammern mit der 
Anmerkung: „Das Eingeklammerte kann unter Umständen weggelassen werden.“35 
 
Ich denke, dass das seit 1866 gültige Prinzip, dass Bekenntnistexte in der 
Graubündner Landeskirche an keinem Ort mehr verbindlich im Gebrauch stehen, 
nicht nur auf eine theologische Richtung und einen Mehrheitsbeschluss 
zurückzuführen ist, sondern vor allem auch die Gemeindeautonomie unterstreicht. 
 
Die Synode 1874 in Vicosoprano betonte dann auch ausdrücklich, dass die 
Einführung von neuen Liturgie- und Gesangbüchern Sache der Gemeinden sei. Im 
Synodalprotokoll heisst es dazu: „Der Pfarrer wird sich an die von den Gemeinden 
angenommenen Bücher halten & dabei, sofern es noch nicht geschehen ist, dafür 
wirken, dass die von der Synode speziell gutgeheissenen & empfohlenen Bücher 
eingeführt werden.“36 
 
Pfarrerwillkür ist nicht erwünscht. So unterstreicht auch die heute gültige Verfassung 
unserer Landeskirche: „Sie (die Kirchgemeinde) trägt die Verantwortung für die in ihr 
ausgeübten Dienste, vor allem für regelmässigen Gottesdienst, ...“37 
 
Und noch etwas möchte ich betonen: Die Aufhebung des Bekenntnisobligatoriums 
darf nicht verwechselt werden mit der Abschaffung oder Aufhebung aller 
Bekenntnisse als Glaubenszeugnis. Die Bekenntnistexte blieben ja weiter ein guter 
Teil der Tradition unserer Landeskirche. Wo und wie sie auch heute noch ihren Platz 
haben im Leben unserer Landeskirche, davon werde ich gleich sprechen. 
 
Das Prinzip der Gemeindeautonomie und der liberale Umgang mit den 
Bekenntnistexten haben in Graubünden auch dazu beigetragen, dass nicht eintrat, 
was der englische Philosoph und Deist Matthew Tindal bereits 1730 schrieb: „Es 
ergibt sich klar aus der Kirchengeschichte, dass Bekenntnisse theologische Waffen 
waren, mit denen die streitenden Parteien sich gegenseitig bekämpften.“38 
 
Es gab zwar lautstarke Auseinandersetzungen innerhalb der Bündner Landeskirche, 
aber soweit ich es erfahren konnte, ist, nachdem sich die Reformation gefestigt hatte, 
kein Pfarrer wegen Kritik oder offenem Zweifel an einem Bekenntnis jemals seines 
Amtes enthoben worden. Auch war nie die Gefahr einer Kirchenspaltung trotz manch 
heftiger Auseinandersetzungen aufgekommen. Das war nicht überall so. 
 
2.3  Das unausgesprochene Credo 
 
Man muss weiter beachten: Trotz aller Veränderungen im 19. Jahrhundert in Bezug 
auf den Stellenwert der traditionellen Bekenntnisse blieb sehr viel 
Selbstverständliches und Verbindendes. Es blieb ein breiter gemeinsamer Nenner 
bezogen auf das, was die Kirche ist und was den Glauben ausmacht.  
Ich möchte es einmal das unausgesprochene Credo nennen. Diese Mischung aus 
persönlichem Glauben, allgemeinem Kirchenbild und gesellschaftlichen Normen 
beinhaltete Selbstverständlichkeiten wie Kindertaufe, kirchliche Unterweisung, 

                                                 
35 ebenda, S. 10 
36 Protokoll Synode 1843-1879, Synode Vicosoprano 1874, S. 416 
37 Verfassung der Ev.-ref. Landeskirche des Kantons Graubünden, Art. 3 
38 Matthew Tindal, Christianity as old as the creation, S. 112: “It´s plain from Church History, that 
Creeds were the spiritual Arms, with wich contending Parties combated each other.” 
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Stellung des Pfarramtes, kirchliche Abdankung und viele andere auch inhaltliche 
Glaubensaspekte. 
 
Aber gerade hier macht sich der Paradigmenwechsel bemerkbar: Diese 
unausgesprochenen relativen Wahrheiten – relativ meint eben für eine Zeit, einen Ort 
und für eine soziale Gruppe gültig – lösen sich auf in dem Masse, in dem sich 
allgemein homogene soziale Gruppen auflösen und Lebensbilder wie Lebenswerte 
nicht mehr einfach tradiert werden.  
Ersetzt werden sie durch das Individuum und seine wechselnden 
Gruppenzugehörigkeiten – was eben auch wechselnde Wahrheiten bedeutet. 
 
Als Beispiel mag der Verweis auf eine Biographie dienen, die vom Aufwachsen in 
einem streng katholischen Elternhaus erzählt, von der späteren Abkehr und 
Beheimatung in einer Sekte und einem heute engagierten Mitglied unserer 
Landeskirche. Das ist nicht ganz und gar neu, war aber vor 140 Jahren doch eher 
undenkbar und wird nun vielleicht zum Normalfall, wenn auch nicht unbedingt in 
dieser extremen Form:  ein Leben mit wechselnden Wahrheiten. 
 
Auf einen anderen Aspekt möchte ich ebenfalls aufmerksam machen: Das 
Selbstverständnis derjenigen Synodalen, die vor 140 Jahren Kritik am Gebrauch der 
alten Bekenntnistexte formulierten, ging sicher nicht dahin, einfach nur etwas zu 
streichen, sondern verband sich mit der Vorstellung das Alte durch Neues zu 
ersetzen. Das musste kein neues gesprochenes Bekenntnis sein, sondern kann ganz 
allgemein als eine neue Sprache für den Gottesdienst bezeichnet werden, die eben 
das mit einschliesst, was ich das unausgesprochene Credo nenne:  Die 
Schnittmenge der gemeinsamen Glaubensansichten.  
Die Sprachmöglichkeit des Glaubens sollte nicht verkleinert, sondern umgekehrt 
durch ihre Befreiung aus engen Klammern vergrössert werden. Die Frage an uns ist 
nun, wie sich das bewahrheitet hat und vor allen Dingen wie es heute weitergeführt 
werden kann. 
 
Der Philosoph Peter Sloterdijk beschreibt das 19. Jahrhundert als Ende des 
agrarischen Zeitalters, in dem die Knappheit der Ressourcen jedem bewusst 
gewesen war und Verschwendung verachtet wurde. Wie viele Bündner sind vor 
allem zu Beginn dieses 19. Jahrhunders noch ausgewandert, weil das ererbte Land 
sie nicht nähren konnte. Sloterdijk schreibt: „Diese Anschauungen sind ausser Kraft 
gesetzt worden, seit mit dem Durchbruch zum fossilenergetischen Kulturstil vor 
etwas mehr als 200 Jahren ein unheimlicher Liberalismus auf die Bühne trat, der alle 
Vorzeichen entschieden umzukehren begann. Während für die Tradition die 
Verschwendung die Sünde gegen den Geist der Subsistenz par Exellence 
bedeutete, weil sie den immer knappen Vorrat an Überlebensmittels aufs Spiel 
setzte, hat sich im Fossilenergiezeitalter ein durchgreifender Sinnwandel der 
Verschwendung vollzogen – man darf sie inzwischen ruhigen Tons als erste 
Bürgerpflicht bezeichnen.“39 
 
Kann es sein, dass die Entscheidungen der Synoden von 1865 und 1866 jenen Geist 
widerspiegeln, der sich sicher war, das Alte durch jeweils Neues ersetzen zu 
können? Oder noch provokanter gefragt: War die Zurückdrängung des Apostolicums 
ein Akt der Verschwendung, weil eine altbewährte Sprachtradition aufgegeben 
wurde? 

                                                 
39 Peter Sloterdijk, Im Weltinnenraum des Kapitals, Frankfurt Main 2005, S. 357 
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In gewissem Sinne möchte ich sagen: Ja. Denn inzwischen wissen wir, wie schnell 
auch wieder neu Texte, Lieder oder Sprachbilder verschleissen können bis hin zur 
Banalisierung zentraler biblischer Motive wie dem des Abendmahls, der 
Schöpfungsgeschichte und anderer in unserer modernen Gesellschaft. 
Wie also schaffen wir neue Sprach- und Ausdrucksformen des Glaubens, die mehr 
sind als ein romantisierendes Zurückgreifen auf scheinbar Zeitloses wie Kerzen, 
Ikonen oder ein Kreuz an der Kette? 
 
Damit möchte ich auf die Eingangsfrage zurückkommen: Glauben – aber was? Wo 
werden Glaubenswahrheiten in unserer Kirche ausgesprochen und natürlich auch 
gelebt und erfahrbar? Wo bekommen unsere Kirche und unser Glaube ein Gesicht, 
das erkennbar und kommunizierbar ist – damit natürlich auch hinterfragbar und 
diskutabel?  
 
Die Frage nach dem Apostolicum oder allgemeiner nach dem Ort von 
Glaubensbekenntnissen ist dabei sicher nur ein Aspekt. Aber vielleicht kann sie in 
dem eingangs angesprochenen Sinn als Seismograph einige Seiten unserer 
Glaubenslandschaft fassbarer machen. 
 
 
 
3. Auswertung der Umfrage unter Bündner Pfarrerinnen und Pfarrern zum 

Gebrauch von Bekenntnistexten im Gottesdienst und in der Gemeindearbeit 
 
3.1. Die Situation 140 Jahre nach den Synoden von Chur und Davos 
 
Wie stellt sich nun der Umgang mit Glaubensbekenntnissen in unserer Landeskirche 
im Jahr 2006 dar – 140 Jahre nach den Synoden von Chur und Davos, die erstmals 
die Tür öffneten zu einem völlig freien Gebrauch? Ich möchte hier die 
Umfrageergebnisse vorlegen, die auf den eingegangenen Fragebögen beruhen. 
Berücksichtigt habe ich alle Fragebögen derjenigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
regelmässig in einer Bündner Kirchgemeinde Dienste übernehmen.  
 
Für den gottesdienstlichen Bereich ergibt sich folgendes Bild:  
· Mit 49 von 72 Angaben finden bei ungefähr 2/3 aller Bündner Pfarrerinnen und 

Pfarrer zumindest gelegentlich Glaubensbekenntnisse und bekenntnisähnliche 
Texte Eingang in die Gottesdienstgestaltung.  

· Allerdings sind die Häufigkeit und der Ort ganz verschieden und reichen von einer 
ganz marginalen Verwendung ohne festen liturgischen Ort bis hin zu fast jedem 
Gottesdienst. 

 
Die Zahlen sehen im Detail folgendermassen aus:  
• 20 gaben an, in keinem Gottesdienst im Jahr ein Glaubensbekenntnis zu 

verwenden, 
• 6  sagten ein Mal,  
• 16  gaben zwei Mal an,  
• 25  sagten 3 bis 10 Mal und  
• 5  gaben den Gebrauch eines Bekenntnisses für fast jeden Gottesdienst an. 
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Ich möchte darum von drei Gruppen sprechen: Von einem ersten knappen Drittel, 
das keine Bekenntnisse im Gottesdienst verwendet – aus verschiedenen Gründen, 
wie wir sehen werden. Von einem breiten Mittelfeld, das Bekenntnistexte 
gelegentlich, wenn auch verschieden häufig, verwendet (meinst verbunden mit 
besonderen Gottesdiensten) und einer kleinen dritten Gruppe, für die ein Bekenntnis 
zu fast jedem Gottesdienst gehört. Dazu zählt verständlicherweise auch das 
Deutsche Evangelische Klinikpfarramt in Davos, das ich aber bei meinen 
Zahlenangaben wegen seines Sonderstatus nicht berücksichtigen konnte. 
 
Wenn man die breite Mitte analysiert und fragt, in welchen Gottesdiensten 
gelegentlich oder auch häufiger ein Glaubensbekenntnis Eingang findet, dann zeigt 
sich ein charakteristisches Bild. Es sind vor allem Abendmahls- und Festsonntage 
und hier wiederum insbesondere der Ostersonntag (mit etwas weniger Nennungen 
auch der Karfreitag), dann der Pfingstsonntag und der Reformationssonntag, die 
genannt werden. Einige Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch Gemeinden haben aber 
auch ihre ganz eigene Tradition und dann kann ein Bekenntnistext beispielsweise zu 
jedem Silvestergottesdienst, Trinitatissonntag, Bettag oder Herbstfest gehören. 
 

 
 
 

Ein noch klareres Bild zeichnet sich ab bei der Frage nach den Gottesdienstarten ab, 
bei denen Glaubensbekenntnisse Eingang finden. Hier stehen Konfirmationen und 
Taufen ganz vorn, während Jugendgottesdienste, aber auch Abdankungen und 
Trauungen kaum genannt werden. 
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Es wird sich auch noch in anderen Fragen zeigen: Das alte Grundmuster ist zwar 
verblasst, aber es gilt noch immer. Bekenntnistexte gehören für die Mehrheit derer, 
die sie verwenden, in den Umkreis von Taufe, Abendmahl und Konfirmation. Schaut 
man unter die Oberfläche, dann scheint für vieles zu gelten: Es ist wie bei einer alten 
Münze, deren Bild mit den Jahren abgeriffen ist. Die Umrisse aber zeichnen sich 
noch deutlich ab. 
 
Nun zur Frage, welche Bekenntnisse und bekenntnisähnliche Texte in unserer 
Landeskirche im Gottesdienst ihren Platz haben. Die Mehrheit der Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die regelmässig Bekenntnisse im Gottesdienst verwenden, teilt sich in zwei 
etwa gleich grosse Gruppen. Die eine Gruppe führt die Tradition aus der 
Reformationszeit fort und bleibt beim Apostolicum und die andere Gruppe stützt sich 
auf moderne Bekenntnisformulierungen aus den verschiedensten Quellen. 
Andere Bekenntnistexte wie das Nicaeno-Constantinopolitanum, der Heidelberger 
Katechismus, selbstgestaltete Bekenntnistexte, Formulierungen aus den Bündner 
Liturgieband oder noch andere Formulierungen aus dem Gesangbuch werden zwar 
benutzt, treten aber deutlich dahinter zurück, weil sie an nur sehr wenigen Orten in 
regelmässigem Gebrauch stehen – vielleicht mit der einen Ausnahme von 
Bekenntnisliedern. 
 
Das überraschendste Ergebnis der Umfrage erbrachten für mich die beiden nächsten 
Fragen nach der persönlichen Einstellung und der Zukunft. Wirklich ablehnend 
gegenüber dem Gebrauch eines Bekenntnisses im Gottesdienst zeigt sich nur ein 
kleiner Teil der Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Grundüberzeugung „Nein“ vertritt nur 
etwa 1/8, während eine knappe Hälfte durchaus offen für Bekenntnisse ist – sofern 
es bei einzelnen Gottesdiensten bleibt - und etwa 40 Prozent ein 
Glaubensbekenntnis als Bereicherung ansehen, die nicht auf Ausnahmen beschränkt 
bleiben sollte. 
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Ein vergleichbares Bild liefert die nächste Frage nach der Zukunft. Ein 1/8 will auch 
in Zukunft keine Bekenntnisse im Gottesdienst verwenden, knapp 40 Prozent will bei 
der bisherigen Praxis bleiben und etwa die Hälfte der Antwortenden hat angegeben, 
vielleicht häufiger Bekenntnistexte zu verwenden, wenn gute und brauchbare 
Anregungen und Beispiele gegeben werden. 

 
Die nächsten Fragen konzentrierten sich auf die Orte, an denen Bekenntnisse 
ausserhalb des Gottesdienstes im Gemeindeleben und im Arbeitsbreich einer 
Pfarrerin und eines Pfarrers ihren Platz haben können. Hier kann ich nur die 
absoluten Zahlen nennen, weil nicht gefragt wurde, wer denn in welchem Bereich 
überhaupt tätig ist. 
Dabei liegt der Konfirmandenunterricht klar vorn mit 49 Nennungen, gefolgt von der 
Erwachsenenbildung mit 27 und dem Religionsunterricht mit 24 Nennungen. 
 
In der nächsten Frage nach dem zukünftigen Gebrauch von Bekenntnissen in der 
Gemeindearbeit spiegelt sich das Bild der persönlichen Meinungen. Ein kleinerer Teil 
lehnt den Gebrauch ab, ein grösserer Teil will weitermachen wie bisher und ein 
anderer grösserer Teil könnte sich einen häufigeren Gebrauch vorstellen, wenn gute 
Anregungen und Beispiele vorlägen. 
 
Die Umfrageergebnisse, die ich vorgestellt habe, werden in vielem sicher die 
Erwartungen der Hörerinnen und Hörer treffen. Und doch resultieren aus den Zahlen 
neben zu erwartenden auch durchaus überraschende Schlussfolgerungen  - so 
zumindest sehe ich es und interpretiere ich die Aussagen. 
 
Für mich lässt sich aus den Umfrageergebnissen ablesen: 
 
• Bekenntnisse gehören in unserer Landeskirche nicht mehr zur Tradition des 

sonntäglichen Gottesdienstes. Eine Ausnahme bilden die etwa eine Hand voll 
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Kirchgemeinden, in denen ein Bekenntnis seinen festen Platz in der Liturgie 
hat. 

 
• Wo Bekenntnisse ihren Platz im Gemeindegottesdienst behalten haben, da 

sind es vornehmlich die traditionellen Orte Taufe, Konfirmation und 
Abendmahl. 

 
• Neben dem Apostolicum als altkirchlichem Bekenntnis spielen fast nur 

moderne Bekenntnistexte in einem sehr weit gefassten Sinn eine grössere 
Rolle. 

 
• Ja (und dafür möge man mich später schelten), es gibt sie auch heute die 

Gruppierungen von liberalen und positiven Pfarrerinnen und Pfarrern. 
Als klares Indiz für die persönliche theologische Ausrichtung scheint sich dabei 
die Einstellung gegenüber Bekenntnistexten im Gottesdienst zu erweisen: 
Vehemente Ablehnung bei der einen Gruppe steht einer grossen Sympathie 
auf der anderen Seite gegenüber. Die zahlenmässig weitaus grösste Gruppe 
in der Mitte stellt allerdings die Fraktion der Pragmatiker. 
 
Trotzdem: Wer weiss, was geschähe, wenn wir die Diskussion von 1865 am 
Montag wiederholen müssten?  
 

• Überraschend scheint mir auch das Ergebnis, wenn nach regionalen 
Besonderheiten gefragt wird: Wo werden Bekenntnisse besonders oft oder nie 
im Gottesdienst gesprochen? 
Hier gibt es ein deutliches Höhengefälle bzw. Nord-Südgefälle. Besser gesagt: 
Während im Kolloquium V (Herrschaft – fünf Dörfer) in den meisten 
Gemeinden nie ein Bekenntnis im Gottesdienst zu hören ist, ist es im 
Oberengadin auffallend häufig der Fall. Ja, hier gibt es sogar mehrere 
Gemeinden, in denen ein Bekenntnis zum sonntäglichen Gottesdienst gehört.  
Ich möchte vermuten, dass hier eine Tradition wach geblieben ist, die 
anderenorts im 19. Jahrhundert endete. 

 
• Das weist bereits auf den nächsten Punkt hin: Bündner Pfarrerinnen und 

Pfarrer richten sich zumeist nach der Tradition der Kirchgemeinden.  
 

Das schliesse ich aus Aussagen von Pfarrpersonen, die Bekenntnisse als 
Bereicherung des Gottesdienstes ansehen und sie dennoch nie verwenden. 
Generell scheint es so, dass eher Pfarrerinnen und Pfarrer bereit wären, 
Bekenntnisse neu in den Gottesdienst zu integrieren als Gemeinden – ganz 
unabhängig vom Geburtsort der betreffenden Personen. Unter den 
Kommentaren zur Umfrage finden sich auch mehrere, die auf den Umstand 
hinweisen, dass Pfarrpersonen trotz anderer eigener Prägung die örtlichen 
Traditionen annehmen. 

 
• Noch deutlicher wird das Gewicht der örtlichen Tradition beim Blick auf 

diejenigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht in einer Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde der Schweiz getauft und konfirmiert wurden.  

 Die übergrosse Mehrzahl von ihnen sieht im Bekenntnis ein sinnvolles 
Gottesdienstelement oder sogar eine Bereicherung, aber in der Praxis richtet 
man sich nach der Gemeindetradition und spricht nicht häufiger als andere ein 
Bekenntnis im Gottesdienst. 
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• Generell kann gesagt werden, dass personenbezogene Daten wie Geburtsort 

und Anstellungsverhältnis kaum einen signifikanten Einfluss auf den Umgang 
mit Bekenntnistexten zu haben scheinen – mit einer Ausnahme: Zur Gruppe, 
die Bekenntnisse im Gottesdienst klar ablehnt, gehören fast ausschliesslich 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die bereits länger im Dienst sind. 
Die Jüngeren beziehen keine so klare Position – vielleicht ein Indiz für eine 
geringere Prägung durch theologische Richtungen und mehr Pragmatismus. 

 
Wie wird die Zukunft aussehen?  
 
Bekenntnisse als fester Gottesdienstbestandteil werden abgesehen von einzelnen 
Gemeinden eine Ausnahme bleiben. 
Andererseits ist bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern eine grosse Offenheit und 
Interesse vorhanden, sich mit diesem Thema unbelastet auseinanderzusetzen. Ihren 
Schreck als Zwang haben die altkirchlichen Bekenntnisse für die grosse Mehrheit 
längst verloren. 
Noch mehr erlaube ich mir die vielen positiven Meinungen auch auf die Zukunft hin 
als Indiz einer bisherigen Vernachlässigung des Themas zu interpretieren, das nun 
wieder aktueller werden könnte: Glauben – aber was? 
 
Wenn Alois Biedermann 1844 das Glaubensbekenntnis bei der Taufe eine Heuchelei 
nannte, dann wird er damit einen wunden Punkt seiner Zeit getroffen haben. Wenn 
heute ein Kind durch den Eintrag der Eltern im Erhebungsbogen des Spitals 
reformiert wird und zumindest theoretisch auch ohne Taufe, Religionsunterricht und 
Konfirmation einmal zu einem stimmberechtigten Mitglied einer Kirchgemeinde 
heranwächst, dann muss auch das hinterfragt werden dürfen.  
 
Genauso gilt: Die im Streit um das Apostolicum und andere Traditionen im 19. 
Jahrhundert gefundene Konfliktlösung: Jeder soll doch glauben und machen, was er 
will – machte damals vielleicht Sinn. Sie hilft uns aber nicht mehr weiter. Das zeigt 
ganz konkret die aktuelle Diskussion in unserer Landeskirche um den Umgang mit 
Ausgetretenen und Nichtmitgliedern. Sie wirft uns zurück auf die Frage, wer wir sind 
und was unser Glaube ist. Denn die Bekenntnisfreiheit im Bezug auf die traditionellen 
kirchlichen Bekenntnisse unserer Landeskirche wird in der Praxis von einer sehr 
grossen Zahl wenn nicht der Mehrheit unserer Kirchgemeindemitglieder als 
Bekenntnislosigkeit verstanden40. 
 
3.3 Plädoyer für eine neue Offenheit 
 
Der Streit um den Sinn oder Unsinn von Bekenntnissen im Gottesdienst und im 
kirchlichen Leben zielte in seinem Kern im 19. Jahrhundert auf 
erkenntnistheoretische Fragen: Was bedeutet Wahrheit in Bezug auf 
Glaubensaussagen? Natürlich spielten auch politische Überzeugungen, das 
geschichtliche und gesellschaftliche Umfeld und anderes eine Rolle, aber letztlich 

                                                 
40 Matthias Krieg/ Hans Jürgen Luibl (Hrsg.), In Freiheit Gesicht zeigen, Zürich 1999, S 5 (Vorwort):  
Auf ihrem bis dahin unklaren Weg war die Projektgruppe (Projektgruppe Reformierte Identität) beim 
scheinbar spezifisch reformierten Phänomen des fehlenden Liturgischen Bekenntnisses 
hängengeblieben, ein Pänomen, das von kirchlich Verantwortlichen gern als theoretische 
Bekenntnisfreiheit gepriesen, von der übergrossen Mehrheit der Kirchenmitglieder aber als praktische 
Bekenntnislosigkeit erlebt wird. 



 20 

ging es nach meiner Einschätzung in unserem Kanton weniger um Macht und 
juristische Konsequenzen als um ehrliche Überzeugungen.  
 
Niemand ist damals seines Amtes enthoben wurden, auch wenn einige Hitzköpfe 
sich das gewünscht hätten. Als 1866 der Pfarrer von Schuders Friedrich Wilhelm 
eine zürnende Schrift gegen den Geist der Aufklärung in der Bündner Kirche  
drucken liess41, da verlangte das Kolloquium Nid dem Wald: „...dieses öffentliche 
Aergernis in einer dem geistlichen Stande angemessenen Weise“ zu beseitigen42. Es 
ist aber nie dazu gekommen. 
 
Die Erkenntnistheorie hat sich seit jener Zeit grundlegend gewandelt und kennt weit 
mehr als die konträren Gegensätze wahr und unwahr. Es macht auch gar keinen 
Sinn innerhalb unserer Landeskirche oder anderswo die alten Fronten wieder 
aufleben zu lassen und um Wahrheiten in diesem alten Sinne zu streiten - obwohl die 
Glaubensstile der einzelnen Menschen durchaus noch viel Affinität zu diesen 
Mustern haben. Uns gehört das Wort, das fliessende Wort, und nicht eine wie auch 
immer festgefügte Wahrheit. 
 
Wo wir Bekenntnisse verwenden, sollte dieser Aspekt im Vordergrund stehen: Dass 
wir etwas zur Sprache bringen. In diesem Sinne möchte ich mich dafür aussprechen, 
Bekenntnisse und Bekenntnistexte nicht gegen aber mit der Gemeinde zur Sprache 
zu bringen. Denn das Schweigen bringt uns nicht weiter.  
 
Auch der Verweis auf die Heilige Schrift als Bekenntnisgrundlage hilft kaum weiter, 
da wir sie kaum in jedem Gottesdienst ganz lesen können. Und diejenigen 
Gottesdienstformen, die die ganze biblische Heilsgeschichte nacherzählen wollen, 
gehören nicht zu unserer Tradition. 
 
Bei aller Endlichkeit menschlichen Sprachvermögens, menschlichen Denkens und 
Handelns – hier macht die Theologie keinen Unterschied zu anderen Wissenschaften 
und eben letztlich auch nicht zu anderen Lebenswelten – ist doch das Benennen 
immer ein Brückenschlag auf etwas Weiteres hin. Worte sind Wegweiser, nichts 
Letztes und noch kein Ankommen. 
 
Wollen wir nicht stumm bleiben, sind wir auf Worte angewiesen – untereinander und 
auch im Verweis hin auf die Mitte unseres Glaubens. 
 
Hier scheint mir gleichfalls eine geschichtliche Komponente zu greifen. Nicht immer 
sind Worte gleich wichtig und notwendig. Manche Menschen, die nah 
zusammenleben, wechseln nur wenige Worte, weil irgendwie schon alles gesagt ist 
und der Alltag immer gleich abläuft.  
Wenn aber ein Gewitter heranzieht und der Wäscheständer noch draussen steht, der 
Wind ein Fenster so heftig zuschlägt, dass eine Scheibe herausspringt und die 
Hausaufgabenblätter der Kinder auf die Strasse gewirbelt werden, dann spätestens 
braucht es Verständigung, um allem Denken und Handeln eine sinnvolle Richtung zu 
geben. 
 
Ich möchte damit auf den Umstand hinweisen, dass Bekenntnisse wie das 
Apostolicum aus einer Notwendigkeit heraus entstanden sind, sich des eigenen 

                                                 
41 Friedrich Wilhelm, Zur wahren Aufklärung, Schaffhausen 1866 
42 Protokoll des Ev. Kirchenrathes des Kantons Graubünden, 1853-1871, Sitzung 15. Mai 1866,  
S. 583 
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Glaubens zu vergewissern. Wenn man so will also aus stürmischen Zeiten heraus. 
Das gilt auch für die Confessio Rhaetica, die Philipp Gallicius im Auftrag der Bündner 
Synode 1553 abfasste. Es waren stürmische Zeiten. 
 
Zumindest in diesem Verglich waren die letzen 140 Jahre eher ruhige Zeiten. Unsere 
Landeskirche stand in dieser Zeit nicht vor vergleichbaren Herausforderungen. Die 
geschichtlichen Verwerfungen vor allem des 20. Jahrhunderts haben andere weitaus 
mehr betroffen und nicht umsonst zur Entstehung der Barmer theologischen 
Erklärung geführt. Es war der Druck, der Menschen bewog dem eigenen Glauben 
Sprache zu verleihen – in der Barmer theologischen Erklärung in Form eines 
Bekenntnisses. 
 
Karl Barth, auf dessen Wirken die inhaltliche Formulierung der Theologischen 
Erklärung von Barmen weitestgehend zurückgeht, ist der beste Zeuge für das 
geschichtliche Verständnis der Notwendigkeit des Bekennens. Bis etwa 1921 spricht 
er sich gegen Bekenntnisse aus, um dann später das reformierte Kirchentum auf ihre  
Bekenntnisschwäche hinzuweisen – „bekentnisschwach“ nennt er es43. 
 
In seiner Kirchlichen Dogmatik skizziert Karl Barth dann auch zwei Leitlinien für ein – 
ich sage einmal – gutes Bekenntnis: Es darf nicht Rede um der Rede selbst willen 
sein, sondern muss sozusagen aus sich selbst wachsen44 und es muss in seiner 
Beziehung auf Jesus Christus stark und eindeutig sein45 
 
Die Situation hat sich gewandelt. Die grundlegenden Veränderungen unserer Zeit 
betreffen Graubünden ebenso wie andere Regionen Europas oder gar der Welt. 
Viele der alten Identitätsmuster werden so nicht weiter bestehen – ich erinnere an 
das so genannte unausgesprochene Credo. Um nur ein Beispiel für den Wandel zu 
nennen, der uns ebenso wie andere betrifft, verweise ich auf die demographische 
Entwicklung. Die Folgen sind noch gar nicht auszumachen – auch für unsere 
Landeskirche. 
 
Ich möchte für einen offenen ungezwungenen Umgang mit den alten 
Glaubensbekenntnissen und auch neueren Texten wie aus unserem Liturgieband 
oder dem Evangelisch-reformierten Gesangbuch in Gemeinsamkeit mit der 
Gemeinde plädieren. Denn verhält es sich nicht mit dem Glaubensbekenntnis wie mit 
dem Bilderverbot? 
 
Der fehlende Platz im Gottesdienst für ein gemeinsam gehörtes oder gesprochenes 
Bekenntnis wie beispielsweise das Apostolicum birgt die Gefahr in sich, dass jeder 
selbst sich bewusst oder unbewusst eine ganz eigene Landkarte des Glaubens 
anlegt, über die nicht gesprochen wird. Ein selbstgemachtes Bekenntnis – im guten 
Fall ganz an die Heiligen Schrift anlehnend und mit offenen Grenzen – im 
schlechteren Fall ein verzerrtes und trotzdem festgeschriebenes selbstgemachtes 
Glaubensbekenntnis oder nur ein weisses Feld. 
 
                                                 
43 Krieg/Luibl, ebenda S. 12 
44 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Zürich 1993, Studienausgabe Bd. 19 S. 85 (KD III, 4 §53): 
„Gerade, weil es im Bekenntnis darum geht, ein empfangenes Licht nicht nur wiederzugeben, sondern 
weiterzugeben, muß das Bekennen ein von aller Absichtlichkeit reiner Vorgang sein.“  
45 Karl Barth, ebenda S. 92: „Es ist ein gutes Bekenntnis, wenn es in seiner Beziehung auf ihn (Jesus 
Christus) stark und eindeutig ist. Es wird weniger gut, wenn es ohne direkten Zusammenhang mit ihm 
auch noch Anderes aussagt. Es wird schlecht, wenn es von Anderem redet, ohne zuerst und 
entscheidend von ihm geredet zu haben.“ 
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Die während der Reformationszeit übertünchten Fresken unserer Masanser Kirche 
hat man mit viel Mühe und Kosten 1996 wieder freigelegt. Das heisst das, was davon 
unter der weissen Farbe noch vorhanden und nicht zerstört worden war. Nun sind an 
der Decke des Chorraums wieder die Engel mit Spruchbändern zu sehen, auf denen 
einmal das Apostolicum stand. Auch stört sich niemand an den zwei Heiligen, die in 
den Fensternischen freigelegt wurden und niemand wird auf die Idee kommen, sie 
anzubeten. Heute werden die Bilder als eine Art angenommen, den Glauben 
auszudrücken, ohne dass ich jedes Wort davon nachsprechen muss. 
 
 
 
4. Dem Glauben Sprache geben 
 
4.1  Das „Projekt Bekenntnis“ der Zürcher Landeskirche 
 
Im Jahr 1996 – und damit sind wir schon ganz nah an der Gegenwart – traf sich die 
Projektgruppe � Reformierte Identität�� der Zürcher Landeskirche zum ersten Mal. Aus 
diesem Anfang wuchs als bisher vielleicht bekanntestes Projekt der Glaubenskurs 
„Glauben [12]  das reformierte einmaleins“. Matthias Krieg, der selbst an der 
Entstehung mitwirkte, sagt dazu: „Sachlich fällt er unter die bekennende Textsorte 
Katechismus. Für mich ist er so etwas wie eine sprachliche Fingerübung auf dem 
Weg zu einem Bekenntnistext.“46  
 
Das Stichwort Glaubensbekenntnis nahm dann auch konsequenterweise eine 
Seitenlinie des Projekts „Reformierte Identität“ 1999 in dem eigenen „Projekt 
Bekenntnis“ auf. In 14 Zürcher Gemeinden bildeten sich keine Teams aus Theologen 
und Nichttheologen, die sich der Aufgabe stellten eine Paraphrase des Apostolicums 
zu schreiben. Also zum Gewicht des alten Textes mit heutigen Worten einen 
Kommentar, eine Übertragung, ein wie auch immer gewobenes Gegengewicht zu 
schaffen mit dem Ziel, beiden Elemente beispielsweise im Wechsel gesprochen im 
Gottesdienst einen Platz zu geben.47 
 
Erste Ergebnisse sind seither veröffentlicht worden und mit mit dem Dossier 21 der 
Zürcher Erwachsenenbildung „Bekennend oder verkannt?“ und Dossier 22 „Status 
Confessionis – Afrikanische Einsichten“48 herausgegeben von Matthias Krieg liegen 
mittlerweile auch gute Materialien und Anregungen für die Gemeindearbeit vor. 
 
Als vages Ziel prüft eine neu zusammengesetzte Gruppe, ob es allenfalls möglich 
wäre für das Calvinjahr 2009 einen Entwurf zur Vernehmlassung in der Zürcher 
Landeskirche vorzulegen. Matthias Krieg bezieht darum deutlich Stellung zur 
Stellung der Bekenntnisse, wenn er formuliert: „Die Ziele sind klar: Wir haben für den 
Gottesdienst ein liturgiefähiges Credo, für die Bildungsarbeit einen gesprächsfähigen 
Katechismus und stellen beide in ein nach vorn offenes „Book of Confessions“...; 
dies alles, um intern endlich wieder eine Kommunikation unseres Glaubens zu 

                                                 
46 Matthias Krieg in einem Schreiben an Klaus Henning Müller, Chur 
47 Matthias Krieg / Hans Jürgen Luibl (Hrsg.), In Freiheit Gesicht zeigen, Zürich 1999, S. 75-78 
Hier werden zwei Paraphrasen vorgestellt. 
48 Matthias Krieg (Hrsg.), Dossier 21 und 22 der Abteilung Bildung und Gesellschaft der Evangelisch- 
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, 2003 und 2005 – Bezug: Bildung und Gesellschaft, 
Hirschengraben 7, 8001 Zürich 
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pflegen und extern die reformierte Stimme im ökumenischen Chor singen zu 
können.“49 
 
Mir gefällt an dem Projekt, dass es ganz deutlich auf Sprachfähigkeit abzielt und 
nicht auf einen Text, der nur alles im Glauben Wahre einschliesst und alles Falsche 
ausschliesst. Es geht wie um einen Sprachschatz, der nach vorn offen ist und ohne 
Zwang aber eben doch von Zeit zu Zeit wie mit frischem Wasser wieder aufgefüllt 
werden will. 
 
Vorbildfunktion hat dabei das Bekenntnisbuch der Presbyterian Church (USA) „The 
Book of Confessions“50. Als sich 1983 die United Presbyterian Church in the USA 
(damals mehr in den Nordstaaten beheimatet) und die Presbyterian Church in the 
Unites Staates (vorrangig in den Südstaaten Zuhause) zusammenschlossen, 
formulierten beide reformierten Kirchen ein gemeinsames Bekenntnis „A Brief 
Statement of Faith“. Formal war das Apostolicum der Ausgangspunkt, aber mit den 
Themen: Bewahrung der Schöpfung, ökonomische Gerechtigkeit und Versöhnung 
der verschiedenen Volksgruppen wurde auch eine neue Sprache hinzugefügt.  
1991 wurde dann beschlossen dieses jüngste bedeutungsvolle reformierte 
Bekenntnis in ein offenes Buch der Bekenntnisse der eigenen Kirche mit 
aufzunehmen. Es soll ein Buch sein wie ein Tagebuch mit noch vielen weiteren 
weissen Seiten für die Einträge der nächsten Generationen. 
 
4.2 Beispiele von liturgiefähigen Bekenntnistexten 
 
Das Bekenntnis „A Brief Statement of Faith“ war – wie der Name schon sagt – 
bewusst kurz formuliert worden, um seinen Platz auch im Gottesdienst finden zu 
können. Ich habe es zwar noch nie in einem presbyterianischen Gottesdienst 
gesprochen gehört, aber geschrieben ist es auf alle Fälle auch für den liturgischen 
Gebrauch. 
 
Für unsere eigene reformierte Tradition möchte ich neben der Agende vor allem auf 
das Gesangbuch verweisen. Das 1998 neu herausgegebene Gesangbuch der 
Evangelisch-reformierten Kirchen in der deutschsprachigen Schweiz hat anders als 
die vorherige Ausgabe einen eigenen Teil unter der Überschrift „Bekenntnis des 
Glaubens“. Auch das scheint mir ein Hinweis auf ein wiedererwachendes 
Bewusstsein dafür, dass es einen Platz für solche Texte und Lieder im 
Gemeindeleben gibt. 
 
Neben zwei biblischen Texten (Johannes 6, 66-69 und 1. Korintherbrief 8,6) stehen 
das Apostolicum, das Nicaeno-Constantinopolitanum, einige weitere Texte und 
zahlreiche Bekenntnislieder. Der Bogen reicht dabei von Liedern, die ein 
altkirchliches Bekenntnis singen wie Nummer 269: „Wir glauben an Gott, den 
Schöpfer aller Welt“51 (hier wird das Nicaeno-Constantinopolitanum aufgenommen) 
bis hin zu neuen Texten wie dem von Dietrich Mendt unter der Nummer 282: „Wer ist 
Gott? Du suchst ihn hinter Wolken? Dort ist er nicht. Doch Himmel und Wolken sind 
sein Geschöpf.“52  
 

                                                 
49 Matthias Krieg in einem Schreiben an Klaus Henning Müller, Chur 
50 The Constitution of the Presbyterian Church (USA), Part I ,Book of Confessions, Louisville, 1999 
51 Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, Basel 1998,  
S. 344 
52 ebenda  S. 282 
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Neben diesen bewährten gesprochenen oder gesungenen Bekenntnistexten wie sie 
auch das Gesangbuch wiedergibt gibt es eine Fülle von bekenntnisähnlichen Texten, 
die situationsbezogen durchaus Kraft und Tiefe entfalten. Von den Texten, die mir 
zugeschickt wurden, möchte ich hier einen erwähnen, weil er gerade durch seine 
nicht ganz ausgefeilte Sprache die Widersprüchlichkeit der verschiedenen Ebenen 
von persönlicher Wahrheit erkennen lässt.  
 
Damit unterstreicht diese Textart den Bezug auf den oder die Sprecher – hier wohl 
eine Konfirmandengruppe, die daran mitgearbeitet hat. Für mich ein Beispiel eines 
Textes mit Aussagekraft, der wegen seiner ganz anderen Sprachform nicht mit 
einem in einem langen Prozess entwickelten Bekenntnis einer ganzen Kirche auf 
einer Ebene verglichen werden kann und trotzdem im Gottesdienst seinen Ort haben 
darf. 
 

Glaubensbekenntnis von Konfirmanden  (in Auszügen) 
 
Keiner hat je Gott je gesehen, es gibt keine Beweise von Ihm.  

Trotzdem glauben wir, dass wir durch Ihn sind, durch Ihn alles, was wir sind.  
Wir lernen die Evolution des Alls, der Erde, der Arten, der Menschen.  

Trotzdem glauben wir, dass diese Evolution von Gott gewollt ist. 
 

Wir haben gelernt, dass Jesus vor 2000 Jahren in Palästina in der jüdisch-
griechischen Kultur gelebt hat.  

Trotzdem glauben wir, dass er Gottes Sohn ist und dass er Gott ist.  
Wir sind unvollkommen, schwach, weit von Gott entfernt.  

Trotzdem glauben wir, dass Gottes Sohn unser menschliches Schicksal geteilt 
hat, um uns Gott näher zu bringen. 

 

Der Heilige Geist ist ein abstraktes Konzept, schwer zu begreifen. 
Trotzdem glauben wir, dass er Christus geistige Gegenwart ist unter uns.  
Wenn wir glauben, so ist es durch ihn. 

 
Der Unbeweisbarkeit Gottes im klassisch naturwissenschaftlichen Sinn: Keiner kann 
Gottes Existenz beweisen, weil er eben nicht verfügbar ist und sich nicht an einem 
Ort immer wieder offenbart, dieser Ebene wird die persönliche Ebene der Wahrheit 
zur Seite gestellt: Wir glauben, dass wir durch ihn sind. Und beides verträgt sich, 
kann ohne Widerspruch nebeneinander stehen. 
 
Allerdings will ich auch nicht verschweigen, dass es in der Fülle der Texte, die heute 
verfügbar sind, auch jede Menge ungeeignete bis ganz schlechte gibt. Dann sollte 
gelten, das Weglassen ist der bessere Weg. Hier ist theologische Sorgfalt und 
Verantwortung gefordert. 
 
 
 
5. Schlussthesen 
 
Meine Schlussthesen, mit denen ich durchaus zur Widerrede, vor allem aber zum 
Nachdenken anregen möchte: 
  
1. Bekenntnisse, die später eine Verankerung im kirchlichen Leben fanden, 

wuchsen jeweils aus einer neuen kommunikativen Aufgabe oder 
Herausforderung an die christliche Kirche. 
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2. Unsere Kirche steht vor einer neuen Herausforderung. Diese liegt nicht zuerst 

im Atheismus oder in der Abgrenzung gegenüber anderen Kirchen oder 
Sekten sondern in einer Gleichgültigkeit, in der der Glaube gar nicht mehr zur 
Sprache kommt. 

 
3. Als Antwort auf diese Herausforderung müssen wir nach einer Sprache 

suchen, die die Menschen befähigt ihren christlichen Glauben nicht nur für 
sich selbst, sondern auch als Ermutigung zum Glauben für andere 
auszudrücken. 

 
4. Diese Sprache sollte nicht ausschliessend sein und dennoch präzise 

benennen können, was wir glauben. Es ist in gewissem Sinn auch eine 
missionarische Aufgabe, denn trotz vorhandenem Interesse an allgemein  
religiösen Fragen gibt es eine grosse Gruppe auch innerhalb unserer Kirche, 
der die traditionellen christlichen Glaubensinhalte fremd sind. 

 
5. Das Sprechen und Hören von Bekenntnissen aus unserer kirchlichen Tradition 

und Gegenwart und das Gespräch darüber, ist ein Weg neben anderen gegen 
die Sprachlosigkeit in Glaubensfragen. 

 
6. Ein Wiederbeleben der alten Tradition von Bekenntnissen im Gottesdienst ist 

heute nicht möglich, ein Anknüpfen daran im Miteinander mit der Gemeinde 
durchaus. Wo nötig, muss klar kommuniziert werden, dass die Aussagen nicht 
im dogmatischen Sinn zu verstehen sind. 

 
7. Als Anknüpfungspunkte im Gottesdienst eignen sich vor allem Orte wie Taufe, 

Abendmahl und Konfirmation. Einerseits kann hier in vielen Gemeinden auf 
bestehende Traditionen Bezug genommen werden, während andererseits 
Handlung und gesprochenes Bekenntnis sich gegenseitig auslegen und 
deuten.  

 
8 Bekenntnisse haben ihren Ort in der Gemeinde nicht singulär im Gottesdienst, 

sondern ebenso in der Katechese (im weitesten Sinn d.h. auch in 
Erwachsenenbildung, Taufgesprächen und anderes einschliessend), damit 
sich Vergewisserung und Unterweisung ergänzen. 

 
9 Wenn Evangelisch-reformierte Kirchen in der Schweiz sich auf einen neuen 

Weg einlassen Bekenntnisse zu formulieren, dann sollte es in der Form und im 
Bewusstsein geschehen, dass eine Generation an einem nach vorn offenen 
Buch des Bekennens weiterschreibt. 

 
 
Enden möchte ich mit einem Zitat von Peter Sloterdijk, der die Herausforderung einer 
alles nivellierenden Gleichgültigkeit treffend beschreibt und benennt, was dagegen 
dem Leben einen Ort geben kann. Er schreibt: „Vielleicht wird es die »freien Völker« 
... überhaupt erst geben als Assoziationen von Menschen, die sich angesichts einer 
real universalisierten Gleichgültigkeit auf einer bisher noch nie gesehene, nur von 
Ekklesien und Akademien vage antizipierte Weise neu verbünden.“53 (Zitat Ende) 
 

                                                 
53 Peter Sloterdijk, Im Weltinnenraum des Kapitals, Frankfurt Main 2005, S. 185 
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Apostolicum  
 
 
 
 
 
 
 
Credo in Deum, patrem omnipotentem,  
Creatorem coeli et terrae. 
 
 
Et in Jesum Christum, filium ejus 
unicum,  Dominum nostrum:  
qui conceptus est de spiritu sancto,  
natus ex Maria virgine,  
passus sub Pontio Pilato,  
crucifixus, mortuus et sepultus, 
descendit ad inferna, 
tertia die resurrexit a mortuis,  
ascendit ad coelos,  
sedet ad dexteram Dei,  
patris omnipotentis:  
inde venturus est iudicare vivos et 
mortuos. 
 
Credo in spiritum sanctum, 
sanctam ecclesiam catholicam,  
sanctorum communionem,  
remissionem peccatorum, 
carnis resurrectionem,  
et vitam acternam.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige, allgemeine, christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
(Deutscher Text gemäss RG 263) 

 


